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1 Grundlagen 

1.1 Gründe für die Berufsausbildung 

1.1.1 Gesellschaftlicher Nutzen der Berufsausbildung: 

¶ Hochtechnisierte und Rohstoff arme Länder, wie Deutschland, sind auf hervorragend ausgebildete 

aŜƴǎŎƘŜƴ ŀƴƎŜǿƛŜǎŜƴΤ αwƻƘǎǘƻŦŦōƛƭŘǳƴƎά κ ƛƴǘ. Wettbewerbsfähigkeit 

¶ Erhöhung des Qualifikationsniveaus 

¶ Senkung der Jugendarbeitslosigkeit 

¶ Kostenverteilung der beruflichen Bildung auf mehrere Säulen (Staat, Betrieb) 

¶ Verbesserung der Integration von Berufsanfängern 

¶ Erhöhung der beruflichen Flexibilität 

¶ Erhöhung der sozialen Stabilität durch eine Beteiligung der Sozialpartner 

¶ Sicherung des Knowhows im jeweiligen Berufsstand 

1.1.2 Betrieblicher Nutzen der Berufsausbildung: 

¶ Billige Arbeitskräfte   

¶ Hochqualifizierte Mitarbeiter stärken die Konkurrenzfähigkeit 

¶ Die Unternehmen bilden für Ihren Bedarf in qualitativer und quantitativer Hinsicht aus 

¶ Die Kosten für die Suche nach geeigneten Fachkräfte sind geringer 

¶ Die Einarbeitungskosten für neue Mitarbeiter werden gesenkt 

¶ Die Gefahr einer Fehlbesetzung wird verringert 

¶ Unternehmensorganisation wird optimiert hinsichtlich Altersstruktur, Identifikation, Zusammenarbeit, 

Entgeltstruktur 

¶ Das Image des Unternehmens wird verbessert, da es einer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommt 

1.1.3 Individueller Nutzen der Berufsausbildung 

¶ Der Azubi erhält eine breit angelegte berufliche Qualifikation 

¶ Der Azubi sichert sich damit seine wirtschaftliche Existenz 

¶ Der Azubi verbessert seine berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

¶ Der Azubi wird in einem realitäts- und praxisnahen Lernprozess stärker motiviert und auf die 

zukünftigen Anforderungen vorbereitet 

¶ Der Azubi identifiziert sich mit seinem Beruf 

¶ Er sichert seinen sozialen Stellenwert in der Gesellschaft 

¶ Der Azubi erhält größeres Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, Steigerung seines 

Selbstwertgefühls 

¶ Teilhabe an Versicherungsleistungen 

¶ 5ŜǊ !Ȋǳōƛ ǿƛǊŘ αōŜƘǳǘǎŀƳά ƛƴ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘǎ- und Berufswelt integriert 

¶ Soziale Werte werden verinnerlicht 

1.2 Kosten-/Nutzenbewertung des Betriebes 

 

Kosten

ωPersonalkosten des Azubis

ωPersonalkosten des ausbildungspersonals

ωAnlage und Sachkosten

Nutzen

ωDirekter Nutzen durch Mitarbeit des Azubis

ωIndirekter Nutzen
z.B. Verringerung der 
Personaleinarbeitungskosten
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1.3 Das duale System 

1.3.1 Begriff und Bedeutung 

Das duale System der Berufsausbildung beschreibt das Zusammenwirken der betrieblichen und der 

schulischen Ausbildung. Diese Form der beruflichen Erstausbildung hat sich in Deutschland durchgesetzt, 

und wird von der Mehrheit aller Schulabgänger angestrebt. Die Ausbildung steht grundsätzlich jedem offen, 

wird aber durch Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt wieder beschränkt. 

Die Verbindung von betrieblicher und schulischer Ausbildung beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Damals 

etablierten sich die allgemeinen Fortbildungsschulen und ermöglichten den Lehrlingen erstmals eine 

Freistellung für den Schulbesuch. Diese Entwicklung setzte sich kontinuierlich fort und mündete in die 

Schulgesetze der Bundesländer sowie dem BBiG (Berufsbildungsgesetz). 

Im internationalen Vergleich dominiert das schulische Ausbildungssystem, einige Länder bevorzugen auch 

eine rein betriebliche Berufsbildung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hingegen wird nach dem 

dualen System ausgebildet. 

1.3.1.1 ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ aŜǊƪƳŀƭŜ ŘŜǎ αŘǳŀƭŜƴά {ȅǎǘŜƳǎ ŘŜǊ .ŜǊǳŦǎōƛƭŘǳƴƎ 

 

1.3.1.2 Funktionen von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen 

Gemäß §4 BBiG ist die Ausbildungsordnung die verbindliche Rechtsgrundlage für die Ausbildung eines 

staatlich anerkannten Berufs im Betrieb. Anhand der bundeseinheitlichen Rechtsverordnung für den 

jeweiligen Beruf erstellt das Unternehmen einen betrieblichen Ausbildungsplan. Die Ausbildungsordnung 

gewährleistet damit eine einheitliche und geordnete Ausbildung in ca. 360 Berufen. §5 Abs. 1 BBiG legt die 

Mindestinhalte einer Ausbildungsordnung fest. Besprochen §4 Abs.1 + 2 BBiG. 

§4 Abs. 1 BBiG regelt die staatliche Anerkennung von Ausbildungsberufen. 

§4 Abs. 2 BBiG enthält den sogenannten Ausschließlichkeitsgrundsatz (Χ αƴǳǊα ΧύΣ 

der besagt, dass für einen anerkannten Ausbildungsberuf nur nach der 

Ausbildungsordnung ausgebildet werden darf. 

Rechtsform

Privatrechtlicher Träger Öffentlich rechtlicher Träger

Rechtsgrundlage

BBiG

Bundeseinheitliche Ausbildungsordnungen

Schulgesetze der Länder

Landeseinheitliche Lehrpläne

Lernort

Ausbildung im Betrieb Ausbildung in der Berufsschule
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§5 Abs. 1 BBiG Bezeichnung, Ausbildungsdauer, Ausbildungsberufsbild, 

Ausbildungsrahmenplan beruflichen Fertigkeiten, Anleitung der sachlichen und 

zeitlichen, Prüfungsordnung, Anforderungen 

§5 Abs. 2 BBiG Sachlich, zeitlich gegliederte Stufen 

Basis der Ausbildung in der Berufsschule ist der Rahmenlehrplan für den jeweiligen Beruf. Da die schulische 

Ausbildung in den Kompetenzbereich der Bundesländer fällt, werden die Lehrpläne in der ständigen 

Konferenz der Kultusminister aufeinander abgestimmt. Deren Empfehlungen werden von den 

Bundesländern umgesetzt und gewährleisten eine einheitliche Berufsschulausbildung in Deutschland. Die 

landeseinheitlichen Lehrpläne sind dann Grundlage für den Unterricht an den Berufsschulen; dort erfolgt 

die Vermittlung der Lerninhalte in Grund- und Fachstufen. 

1.3.1.3 Wie entstehen Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne (nicht lernen) 

Gemäß §4 BBiG bilden die Ausbildungsordnungen die Grundlage für eine geordnete und einheitliche 

Berufsausbildung. Mit der Erarbeitung neuer Ausbildungsordnungen und der Anpassung der vorhandenen 

Rechtsverordnungen wird das Bundesinstitut für Berufsbildung beauftragt. Der Erlass der 

Rechtsverordnungen erfolgt ausschließlich durch die zuständigen Fachministerien. Zugleich werden die 

zugehörigen Rahmenlehrpläne gemeinsam von den Kultusministern der Länder erarbeitet und mit den 

Ausbildungsordnungen abgestimmt. 

 

  

ωFachverbände oder Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
regen neue oder geänderte Ausbildungsordnungen an.

Schema

ωGrundlegende Eckdaten werden festgelegt (Eckwertekommision)

ωAntragsgespräch findet beim zuständigen Fachminister statt

ωProjekt wird beschlossen und vorbereitet

Vorverfahren

ωSitzung der Sachverständigen des Bundes und der Länder

ωSachverständige des Bundes erarbeiten Entwurf der Ausbildungsordnung

ωSachverständige der Länder erarbeiten Entwurf der Rahmenlehrplans

ωAbstimmung im Länder- und im Hauptausschuss

Erarbeitungsverfahren

ωKoordinierungsausschuss stimmt über den Entwurf ab

ωBundesminister erlässt Ausbildungsordnung

ωRechtsverordnung wird veröffentlicht

Erlassverfahren
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1.3.2 Rechtliche Rahmenbedingung 

1.3.2.1 Rechtsquellen 

 

1.3.2.2 Zentrale Quellen 

¶ Berufsausbildungsvertrag 

¶ BBiG 

¶ JArbSchutzG 

¶ Arbeitszeitgesetz 

¶ Betriebsverfassungsgesetz 

¶ Bundesurlaubsgesetz 

¶ Mutterschutzgesetz 

¶ Kündigungsschutzgesetz 

¶ Ausbildungsordnung 

 

ωAusbildungsvertrag

ωTarifvertrag

ωBetriebsvereinbarung

Vereinbartes Recht

ωBerufsbildungsgesetz

ωJugendarbeitsschutzgesetz

ωArbeitszeitgesetz

Gesetze

ωAnrechnung von Pausen und Wegzeiten der Berufsschule auf die Arbeitszeit bei 
(erwachesenen) Azubis

Rechtssprechung

Privatrecht

Vertragsfreiheit bei 
Ausbildungsbeginn

Azubi/Ausbilder

Arbeitsgericht

Gleichrangigkeit

Rechtsbeziehung

Partner

Zuständiges Gericht

Rechtsverhältnis

öffentliches 
Recht

Eintragungspflicht des 
Ausbildungsvertrages

Azubi/Staat (Kammer)

Verwaltungsgericht

Über-
Unterordnungsverhältnis
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1.3.3 Normenhierarchie 

 

Das Berufsausbildungsverhältnis wird durch privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Beziehungen 

gekennzeichnet. Die Unterscheidung der beiden Rechtsbeziehungen spielt eine wichtige Rolle, da das 

Ausbildungsverhältnis in seiner privatrechtlichen Vertragsfreiheit sehr stark durch öffentlich-rechtliche 

Vorschriften reglementiert ist. Hier wird der Schutzgedanke des Berufsbildungsrechts deutlich. So können 

die Partner des Berufsausbildungsvertrags zwar privatrechtlich den Beginn der Ausbildung und den 

Ausbildungsberuf frei wählen, müssen sich aber bei der Dauer und den Mindestinhalten an den öffentlich-

rechtlichen Vorschriften orientieren. 

1.3.4 Eignungsvoraussetzungen prüfen 

 

Gesetzliche Eignungsvoraussetzungen an den Ausbildenden und den Ausbilder stellt §§ 28ff. BBiG auf. 

Weitere Anforderungen ergeben sich z.B. aus §25 JArbSchG. 

ωAnwendungsvorrang: Falls EU-Recht einschlägig ist kommt diese 
vorranglich des Mitgliedsstaatenrecht zur AnwendungEG-Recht

ωGeltungsvorrang: GG gilt vorrangig, entgegenstehendes Recht ist 
nichtig NichtigkeitsdogmaGrundgesetz

Gesetze

ωz.B. Ausbildugsordnung
Rechtsverordnungen

ωz.B. Rechtnormen die von Selbstverwaltungskörperschaften zur 
Regelung eigener Angelegenheiten erlassen werden; 
Prüfungsordnung

Satzungen

Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, 
Ausbildungs-/Arbeitsvertrag

Direktionsrecht des Arbeitgebers/ 
Weisungsbefugnis

ωVertrag nach §10 BBiG

Auszubildende

ω§10 BBiG

ωAusbildungsbeauftragter beauftragt mit Teilaufgaben

Ausbildende

ω§14Nr.2 BBiG

Ausbilder
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1.3.5 Berufliche Eignung des Ausbilders 

Der Ausbilder besitzt oder ist: 

¶ fachliche Kompetenz(Unterweiser von Lerninhalten) 

¶ Vorbildfunktion 

¶ Jugendpsychologe 

¶ Vermittler von Berufserfahrung und Umgangsformen im Betrieb 

¶ Vermittler zwischen Azubis und Geschäftsleitung 

¶ Berater in Lernfragen 

¶ pädagogische Fähigkeiten 

¶ konfliktfähig 

¶ durchsetzungsfähig 

¶ Persönlichkeitsentwickler 

1.3.6 Eignung der Arbeitsstätte 

¶ Gültige Ausbildungsordnung 

¶ systematischer Ausbildungsplan 

¶ Produktions- und Arbeitsverfahren müssen die Möglichkeit bieten, dass die erforderlichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten im Betrieb vermittelt werden. Fehlt eine solche Einrichtung, können diese 

Ausbildungsabschnitte in Partnerbetrieben erfolgen. 

¶ Geeignete Übungseinrichtungen bzw. Maschinen müssen vorhanden sein 

¶ Betrieb sollte bis zum Ende der Ausbildung existieren 

¶ Angemessene Anzahl von Ausbildungsplätzen 

¶ Gefährdung von Leben und Gesundheit muss ausgeschlossen sein 

1.3.7 Beteiligte und Mitwirkende Einbinden 

¶ Eltern: Ein möglichst guter Kontakt zu den Eltern ist hilfreich, da sie die Entwicklung der Persönlichkeit 

sowie das Lern- und Arbeitsverhalten der Jugendlichen/jungen Erwachsenen entsprechend 

beeinflussen 

¶ Berufsschule: Sie vermittelt die theoretischen Grundkenntnisse 

¶ Ausbildungsbeauftragter: Dieser vermittelt spezielle Fertigkeiten, Kenntnisse und praktische 

Erfahrungen 

¶ Betriebsrat sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung: Der Betriebsrat hat insbesondere Beratungs- 

und Vorschlagsrechte sowie ein Mitbestimmungsrecht gemäß §98 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) 

bei der Bestellung und Abberufung von Ausbildern. 

¶ Kammer 

¶ Institutionen der Berufsbildung: z.B. Gewerkschaften, Berufsberatung des Arbeitsamtes, 

Arbeitgeberverbände, Berufsgenossenschaften 
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2 Ausbildung planen 

2.1 Ausbildungsberufe auswählen 

2.1.1 Personalbedarf ermitteln 

2.1.1.1 Quantitative Planung 

¶ Fluktuationsrate im Betrieb 

o Extern: Ausstieg 

o Intern: Degradiere 

¶ Altersstruktur 

¶ Künftige Geschäftsstrategie ς Geschäftsentwicklung 

¶ Übernahmequote 

¶ Verbleiberquote 

¶ Zusatzquote aufgrund gesellschaftlicher Verantwortung 

¶ Demographische Entwicklung, d.h. Schulabgänger, Altersstruktur beachten, G8 

2.1.1.2 Qualitative Planung 

¶ Technologische Veränderungen berücksichtigen 

¶ Gegenwärtige und zukünftige Anforderungen beachten 

¶ Marktrelevante Veränderungen beachten 

¶ Entwicklung vor und während der Ausbildung beachten 

¶ Veränderte Organisationsstrukturen des Betriebs beachten 

2.1.1.3 Zeitliche Planung 

¶ Ausbildungsdauer berücksichtigen (i.d.R. 2,5 ς 3,5 Jahre) 

¶ Ausschließlichkeitsgrundsatz nach $4 BBig Ausbildung nur nach den Ausbildungsordnungen 

¶ Gewährleistungsfunktion nach $5 BBig: Gewährleistung der Mindestinhalte der Ausbildungsordnung 

2.1.2 Organisation der Ausbildungsordnung festlegen 

2.1.2.1 Lernorte im Betrieb wählen 

¶ Arbeitsplatz 

o Dient dem Erwerb von praktischem Wissen 

o Unmittelbares Erfolgserlebnis 

o Keine Hintergrundinformationen (nur Ausschnitt ersichtlich) 

o Dem Ausbildungsstand angemessener Platz ς Gefahrvolle Tätigkeit und Kostenrelevanz 

¶ Ausbildungswerkstatt 

o Bindeglied zwischen theoretischem und praktischen Wissen 

o Strukturiertes Lernen möglich, da nicht nur am Produktionsablauf sondern am Lernziel 

orientiert 

o Geringere Kostengefahren als im Produktionsablauf 

o Geringere Verletzungsgefahren aufgrund besonderer Vorkehrungen 

o Arbeitsaufgaben sind an der betrieblichen Praxis orientiert 

o Produktionsablauf wird durch das Lernen nicht gestört 

o Kennenlernen der technischen Ausrüstung (neuester Stand!) und des Umgangs damit 

o Erwerb von Kenntnissen unabhängig der konkreten betrieblichen Erfordernisse 

¶ Pausenraum 

o Ungezwungener Austausch von Kenntnissen 

o Erholung und Motivation zwecks besserer Arbeits-/Lernleistung 
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¶ Lernbüro 

o Ungestörtes Arbeiten in Einzel- und Teamarbeit 

o Möglichkeit der Ausstattung mit Lernmitteln/-Medien 

¶ Ausbildungsecke/-Nische 

o Unmittelbare Nähe zum Arbeitsplatz, damit der Azubi ungestört Lern- und Übungsaufgaben 

bearbeiten kann 

o Die Ausbildungsecke bietet Raum für Lernmedien, die am Arbeitsplatz stören würden 

o Lehr- und Unterweisungsgespräche können in Ruhe geführt werden 

¶ Juniorfirma/Projekt/Seminar 

o Spielerisches Lernen ς deutlich erhöhte Motivation und Lernbereitschaft 

o Direkte Erfolgskontrolle 

o Bandbreite von neuen Kenntnissen und Fertigkeiten wird vermittelt 

¶ Entwicklungs-/Forschungseinrichtung 

2.1.2.2 Lernorte außerhalb des Betriebs 

Es ist nicht immer möglich, alle Inhalte im Betrieb selbst zu vermitteln. In diesem Fall sind 

Bildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte notwendig. 

Ein Ausbildungsverbund gemäß §10 (5) BBiG kann auf unterschiedliche Art organisiert sein: 

¶ Auftragsausbildung: 

Einzelne Ausbildungsabschnitte werden aus fachlichen Gründen oder wegen fehlender Kapazität an 

andere Betriebe oder Bildungsträger vergeben 

¶ Konsortium: 

mehrere kleine und mittlere Betriebe stellen jeweils Azubis ein und tauschen diese zu vereinbarten 

Abschnitten aus 

¶ Leitbetrieb mit Partnerbetrieben: 

Der Leitbetrieb ist für die Ausbildung verantwortlich; er schließt die Ausbildungsverträge ab und 

organisiert die Ausbildung bei den Partnerbetrieben 

¶ Ausbildungsverein:  

mehrere Betriebe schließen sich auf vereinsrechtlicher Basis zusammen. Der Verein tritt als 

Ausbildender auf und übernimmt die Ausbildung, die von den Mitgliedern finanziert wird. 

¶ Berufsschule: 

 

Vorteile

ωErsparnis von Sachmittelkosten

ωKompensierung fehlender Ausbildungs
kompetenzen (Maschinen etc.)

ωAzubi lernt unterschiedliche Betriebe 
kennen (Maschinen, Ausbildungsmethoden, 
Betriebskulturen)

ωAuch finanzschwache Betriebe können 
leichter ausbilden

ωgrößere Auswahl an potentiellen 
Arbeitgebern

Nachteile

ωDer Azubi kann sich mit keinem Betrieb 
vollständig identifizieren

ωHöhere Kosten des die zusätzliche 
Ausbildung abwickelnden Betriebes

ωHöherer Organisationsaufwand

ωJeweils erhöhter Einarbeitungsbedarf bei 
den unterschiedlichen Lernorten

ωGefahr von Betriebsspionage
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2.1.2.3 Mit der Berufsschule kooperieren 

2.1.2.3.1 Zielsetzung der Partner kennen 

¶ Berufsschule: 

Die Berufsschule hat einen Bildungsauftrag zu erfüllen; Die Ausbildungsinhalte orientieren sich dabei an 

landesspezifischen Lehrplänen (entwickelt aus dem Rahmenlehrplan) für die entsprechenden 

Ausbildungsberufe. Da die Berufsschule frei von wirtschaftlichen Sachzwängen ist, kann sie ihren 

Unterricht nach rein didaktischen sowie methodischen Gesichtspunkten organisieren. 

¶ Betrieb: 

Dieser ist ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen und bildet den Azubi betriebsbezogen aus. Das 

bedeutet, dass die Ausbildungsinhalte dem bundeseinheitlichen Ausbildungsrahmenlehrplan des 

jeweiligen Berufs entsprechen und an konkreten betrieblichen Sachverhalten erarbeitet werden. Im 

täglichen Umgang erwirbt der Auszubildende darüber hinaus Schlüsselqualifikationen. 

2.1.2.3.2 Formen der Zusammenarbeit 

¶ Gemeinsames Projekt zum Zwecke des themenbezogenen und Lernort übergreifenden Ausbildens 

¶ Aufbau des persönlichen Kontakts zwischen Berufsschullehrer und Ausbilder (z.B. zum Zwecke der 

Behebung von Defiziten einzelner Azubis) 

¶ Gegenseitiges hospitieren 

¶ Betriebsbesichtigung vereinbaren 

¶ Betriebspraktikum für Berufsschullehrer anbieten 

¶ Vereinbaren von gemeinsamen Gesprächs- und Arbeitskreisen 

¶ Mitglied im Förderverein der Berufsschule werden 

¶ Gegenseitig zu Feierlichkeiten einladen 

2.1.2.4 Ausbildungsplan erstellen 

2.1.2.4.1 Mindestinhalte beachten 

Wer ausbildet muss eine konkrete Ausbildungsplanung vornehmen. 

Grundlage für die Berufsausbildung ist der Ausbildungsplan, den der Ausbildende unter Berücksichtigung 

des entsprechenden Ausbildungsrahmenplans für den Azubi zu erstellen hat. Das bedeutet, dass die zu 

vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten des Ausbildungsrahmenplans als verbindliche Punkte aufgeführt 

werden müssen. 

Diese Mindestinhalte können durch Betriebs-Branchenspezifische Inhalte und zusätzliche 

Entwicklungsbedingte Inhalte ergänzt werden. 

Aus der Kombination der vorgeschriebenen Mindestinhalte und ergänzender Bestandteile wird zunächst 

ein betrieblicher Ausbildungsplan erstellt. Dieser wird auf die vorgegebenen Ausbildungsrichtungen gemäß 

der Ausbildungsordnung abgestimmt. 

Anschließend wird aus dem betrieblichen Ausbildungsplan für jeden Auszubildenden ein individueller 

Ausbildungsplan abgeleitet, der dem Auszubildenden als Bestandteil des Ausbildungsvertrags 

auszuhändigen ist. Der individuelle Ausbildungsplan kann, muss aber nicht, vom betrieblichen 

Ausbildungsplan abweichen. (z.B. für Anrechnung von anderweitig erbrachter Leistungen) 
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2.1.2.4.2 Gliederungskriterien beachten (ned lernen) 

Flexibilitätsklausel 

Solange Teilziele nicht gefährdet sind, ist Flexibilisierung möglich 

2.1.2.4.3 Weitere Pläne erstellen 

¶ Einzelversetzungsplan 

¶ Gesamtversetzungsplan 

¶ Unterweisungsplan 

¶ Unterrichtsplan 

2.1.3 Beurteilung 

2.1.3.1 Beurteilungssystem festlegen (wichtig) 

2.1.3.1.1 Beurteilungen/Prüfungen dienen zur 

¶ Feststellung des Leistungs-/Kenntnisstand (Leistungskontrolle) 

¶ Eignung des Azubis 

¶ Fertigstellen der Lernerfolge 

¶ Vergleich der Azubis untereinander, z.B. zum Zwecke der Prüfung der Qualität der Ausbildung 

¶ Dient der Motivation und Anerkennung 

¶ Dient gezielter Förderung des einzelnen 

¶ Dient der Vorbereitung der Abschlussprüfung 

¶ Mittel der Personalplanung 

¶ Prüfung des betriebsbezogenen Wissens 

¶ Erkennen, ob Eignung für den Beruf vorliegt 

¶ Korrektur von Fehlentwicklungen (Veränderung der Lernstrategie) 

¶ Stärken- und Schwächenanalyse des Individuums (Kriterium für künftige Berufszweigwahl, 

Spezialisierung) 

¶ Ermöglicht Vergleich von Fremd und Selbstbild 

¶ Ermöglicht Vergleich in der Gruppe 

¶ Selbstkontrolle des Azubi über seinen Leistungsstand 

2.1.3.1.2 Gesetzliche Bestimmungen berücksichtigen 

¶ Hauptsächlich §14 (1) BBiG 

sachliche Kriterien

ωAusserbetr. Maßnahmen müssen sinnvoll 
integriert werden

ωInnerbetr. Unterricht muss sinnvoll 
integriert werden

ωden jeweiligen Kenntnisstand der Azubis 
berücksichtigen

ωProbezeit so gestalten, dass Eignung und 
Fähigkeiten des Azubi überprüfbar sind

ωGestiegene Leistungsanforderungen in 
Relation zur Bezahlung des Azubis setzen

ωAB-Einheiten in überschaubare und 
sachlich gerechtfertigte Abschnitte 
aufteilten

zeitliche Kriterien

ωUrlaubsansprüche bedenken

ωAuslastung des Betriebs beachten

ωBerufsschulzeiten einkalkulieren

ωtägliche zeitliche Verfügbarkeit beachten

ωAusbildungsdauer insgesamt 
berücksichtigen

ωPrüfungszeiträume beachten
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¶ Zulassung in besonderen Fällen §45 BBiG 

¶ Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit §8 BBiG 

¶ Zeugnis §6 BBiG 

2.1.3.1.3 Vorteile eines systematischen Beurteilungssystems 

¶ Objektivierung des Verhältnisses zwischen Ausbilder und Azubi 

¶ Regelmäßiges abhalten von Prüfungen dient der Erlangung eines konstanten Lernniveaus 

¶ Dient individuellen Fördermaßnahmen 

¶ Der Azubi kann seine Verhaltensweise selbst überprüfen 

¶ Anreize für Verhaltensänderungen werden gegeben 

¶ Folgende Zeiten für Prüfungen bieten sich an 

¶ Am Ende eines Ausbildungsabschnitts 

¶ Ausbildungssequenz 

¶ Am Ende der Ausbildung 

¶ Zu Beginn der Ausbildung Eignungstest/Vorkenntnisse prüfen 

¶ Kurz vor Ende der Probezeit 

2.1.3.2 Beurteilungskriterien auswählen 

 

2.1.3.3 Beurteilungsgrundsätze beachten 

¶ Die Beurteilung sollte grundsätzlich als positiv motivierendes Instrument eingesetzt werden 

¶ Sie sollten regelmäßig durchgeführt werden 

¶ Beurteilungen müssen vertraulich behandelt werden 

¶ Beurteilung sollte nicht im Vergleich mit anderen zu Beurteilenden erfolgen 

¶ Die Beurteilung(!) sollte prinzipiell nicht unter Zeitdruck stattfinden 

¶ Kein Vergleich mit erfahrenen Mitarbeitern 

  

Sozialkompetenz

ωTeamfähigkeit

ωKommunikationsfähigkeit 
gegenüber Mitarbeiter, 
Kunden, Vorgesetzte

ωVerhalten

ωUmgangsformen

ωPflichbewusstsein

ωEngagement

ωFührungsqualitäten

ωMotivation

ωIntegrationsfähigkeit

ωKonfliktfähigkeit

ωKritikfähigkeit (aktiv wie 
passiv)

ωKreativität

Fachkompetenz

ωFachwissen

ωAllgemeinwissen

ωQualität der eigenen Arbeit

ωArbeitstempo (in 
Zusammenhang mit 
Qualität)

ωWirtschaftliches Denken

ωVerbesserungsvorschläge

ωUmgang mit den 
Werkstoffen

ωZusatzqualifikationen

Methodenkompetenz

ωFähigkeit Informationen zu 
beschaffen (selbstständig, 
Beschaffung von 
Kenntnissen des künftigen 
Arbeitgebers)

ωEigeninitiative

ωOrganisationsfähigkeit

ωKonzentrationsfähigkeit

ωZeitmanagement

ωAuffassungsgabe

ωSystematisches arbeiten

ωSelbstständiges arbeiten

ωTransferfähigkeit
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2.1.3.4 Beurteilungsfehler vermeiden 

¶ Erster Eindruck ς Privacy Effekt 

Ausbilder hält am ersten Eindruck fest 

¶ Recently Effekt ς Letzter Eindruck 

Dem letzten Eindruck vorangegangene Leistungen bleiben unberücksichtigt 

¶ Tendenz zur Milde, Strenge oder Durchschnitt 

¶ Kontrastfehler 

Beim Kontrastfehler vergleicht der Ausbilder den Azubi mit sich selbst und berücksichtigt nicht die 

gegebene Ausbildungssituation 

¶ Andorraeffekt (self fulfilling prophecy) 

Das Bild des Prüfers wird von der eigenen Erfahrung geprägt 

¶ Halo-Effekt = Hofeffekt = Überstrahlungseffekt 

Eine ausgeprägte Verhaltensweise überstrahlt positiv oder negativ alle Anderen. 

¶ Korrekturfehler 

Ausbilder berücksichtigt nicht die Fortschreitende Entwicklung des Azubi 

¶ Sympathie / Antipathie 

Keine Unterscheidung der Sachebene von der Persönlichen 
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3 Auszubildende einstellen 

3.1 Auswahlkriterien aufstellen 

3.1.1 Auswahlkriterien festlegen 

3.1.1.1 Anforderungen des Unternehmens 

Die Anforderungen an den zukünftigen Auszubildenden beziehen sich auf die persönlichen und fachlichen 

Kriterien. In der Regel ist die Persönlichkeit eines Menschen sehr stabil, die fachliche Kompetenz hingegen 

leichter zu verändern. Aus diesem Grund sollte man den persönlichen Kriterien mehr Beachtung schenken 

als den fachlichen. Die kurze Biografie von Auszubildenden erschwert zusätzlich die fachliche Bewertung. 

3.1.1.1.1 Persönliche Anforderungen an die Bewerber 

¶ Alter 

¶ Erscheinungsbild 

¶ Eigeninitiative 

¶ Konzentrationsfähigkeit 

¶ Belastbarkeit 

¶ Teamfähigkeit 

¶ Logisches Denken 

¶ Flexibilität und Mobilität 

¶ Und vieles mehr 

3.1.1.1.2 Fachliche Anforderungen 

¶ Praktika und Nebenbeschäftigungen 

¶ Hobbys und Freizeitbeschäftigungen 

¶ Schulabschluss und -Noten 


